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GEMEINDENACHRICHTEN 
 
Im Sommer 1995 fanden keine größeren, gemeinsamen Aktivitäten statt. 
Der islamische Unterricht für die bosnischen Kinder jeden Samstag und Sonntag und die Frauentreffen jeden dritten Samstag 
im Monat wurden wie gewohnt veranstaltet. 
 
 
Bei unseren Brüdern und Schwestern in Deutschland im HDI beim großen Mädchentreffen: 
 
Das diesjährige Mädchentreffen im HDI (Haus des Islam) war als Zeltlager geplant und von den Mädchen eher vorsichtig 
angenommen worden. Das Wetter war bis auf einen Regentag sehr schön und die Mädchen haben ihren einwöchigen Aufenthalt 
sehr genossen. 
Das tägliche Programm begann mit dem Morgengebet, nachdem man sich nocheinmal kurz niederlegen konnte, gefolgt von 
einem ausgiebigen Frühstück und anschließendem allgemeinem Aufräumen.  
Um 10 Uhr 30 folgte ein Unterricht in islamischer Rechtslehre mit besonderem Schwerpunkt "Reinheit und Gebet". 
Ab 12 Uhr wurde in Gruppen jeweils ein Thema anhand der Qur'anischen Texte erarbeitet. z.B. "UMWELT", 
"GESUNDHEIT", "SITUATION DER FRAU" etc. 
Nach dem Mittagsgebet und anschließendem Mittagessen ging's ab in die Freizeit bis zum Nachmittagsgebet.  
Nach dem Abendessen und dem Abendgebet fand man sich noch in Gruppen zusammen, um einige der bereits bearbeiteten 
Themen, manchmal am Lagerfeuer, weiter zu besprechen. Das darauf folgende Nachtgebet beendete in harmonischer Weise 
den Tag. 
 
Die täglichen Pflichten, wie Kochen, Aufräumen und Abwaschen wurden unter der umsichtigen Anleitung von Schwester Aziza 
zur allgemeinen Zufriedenheit, von sich abwechselnden Gruppen erledigt. 
 
Einige Ausflüge in die nähere Umgebung und eine Nachtwanderung brachten zusätzliche Abwechslung. 
 
Wissen wurde erworben und Freundschaften geschlossen und erneuert - alles in allem - al Hamdulillah - ein schönes Erlebnis. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Von unseren Brüdern und Schwestern im Islam erwarten wir Beiträge für UNSERE Informationsschrtift "Lisan al UMMA" 
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DAS ELEMENTARE HANDBUCH DER RECHTSLEHRE NACH 
IMAM ABU HANIFA 
 
Zuerst möchten wir eine Erläuterung der im Text vorkommenden Fachbegriffe voranstellen. 
 

 
A 

 
AHL UL BAIT "Die Leute des Hauses"; Der Qasi Thanaa Ullah zählte in seinem Buch "As Saif ul Maslul" folgende Leute zu 

den Ahl ul Bait von RASULULLAH, der Friede und Segen Allahs sei auf ihm: die Kinder RASULULLAHs, der 
Friede und Segen Allahs sei auf ihm, einschließlich Fatima und ihre Kinder Ruqaiyya, Umm ul Kulthum und 
Zainab, die Ehefrauen RASULULLAHs, der Friede und Segen Allahs sei auf ihm, einschließlich Ayisha, Hafsa, 
Zainab und all die anderen, die engen Verwandten RASULULLAHs, der Friede und Segen Allahs sei auf ihm, 
einschließlich Abbas, Ali, Jafar, Aqil und die Söhne des Abbas. Diese sind die Leute deren spirituelle 
Reinheit in folgendem Qur'anvers belegt wird:  
 
"Allah wünscht euch von Unreinheit zu befreien, Ahl ul Bait, und euch zu reinigen" (33:33). 

 
ADHAN Der formelle Aufruf zum Gebet. 
 
AJNABIYY Fremder; ein männlicher nicht Mahram. (siehe Mahram) 
 
AJNABIYYA Fremde; eine weibliche nicht Mahram. (siehe Mahram) 
 
ALIM gelehrt; islamischer Gelehrter, Pl. Ulemaa. 
 
AMIR Prinz, Fürst. 
 
ANBIYAA Propheten; Sing. Nabiyy. 
 
ANSAAR Helfer; die muslimische Gemeinde in Medina, welche den Nabiyy (der Friede und Segen Allahs sei auf ihm) 

von der Zeit der Hijra an unterstützte. 
 
ARAFAT Eine Bergebene in der Nähe von Mekka; dort eine bestimmte Zeit zu verweilen, ist ein verpflichtend 

gemachter Bestandteil der Pilgerfahrt. 
 
ARKAAN Säulen; die vorgeschriebenen Elemente der Gottesverehrung, des Dienstes "vor" Gott. 
 
ARSH Thron; über den Thron Allahs wissen wir fast nichts außer dem Namen. Gewiß ist es kein Thron im 

gewöhnlichen Sinn, denn dies würde bedeuten, daß der Allmächtige eine im Raum definierte, physische 
Gestalt und Stellung einnehmen würde. Der Allmächtige ist jedoch weder ein Körper noch sonst ein 
begrenztes Ding oder Subjekt und ist nicht im oder durch den Raum beschränkt. Der Imam Ahmad Baihaqi 
schrieb, daß die Qur'an Kommentatoren das Wort "Arsh"wörtlich verstanden haben, sodaß dieser ein 
materieller Thron sei, den Allah erschaffen habe. Weiters erklären sie, daß Allah die Engel anwies, den Thron 
hoch und in Ehren zu halten, ihn zu umkreisen und sich seiner als Medium ihrer Gottesverehrung zu 
bedienen, geradeso wie Er es veranlaßte, die Kaaba zu errichten und sie von den Kindern Adams umkreisen 
und sie in ihrer Blickrichtung bei der Verrichtung des Salaat stehen zu lassen. Und Allah weiß es am besten. 

 
ASR Nachmittag; Salaat ul Asr nach der Mitte des Nachmittags, eines der fünf täglichen Fardh Salaats. Siehe < 

Salaat, 2. Kapitel:. 
 
AQAAID Sing.: Aqida; "Glauben, Glaubensgrundsätze, Überzeugtsein"; vor allem vom Vorhandensein und von der 

Existenz und Einheit Gottes. 
 
AUSAAT 
MUFASSAL Die Suren von Sura Buruj, "Anhäufung der Sterne" (85) bis Sura Bayyina "Überzeugender Beweis" (98). 
 
AURAT private Teile, körperlicher Intimbereich; jene Körperteile, die in der Öffentlichkeit bedeckt sein müssen. 
 
AYAT Zeichen; Vers im Qur'an. 
 
AYAT 
UL KURSI Thronvers in Sura Baqara (2:255). 
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B 
 
BAYAT Treueglöbnis; Gefolgseid an den Kalifen, das exekutive Staatsoberhaupt des islamischen Staates. Eid des 

Gehorsams an den Scheich eines spirituellen Ordens bei der formellen Einweihung. 
 
BIDAT Neuerungen in der Religion; Einführung von Praktiken und Formen, die in der Zeit des Nabiyy, der Friede 

und Segen Allahs sei auf ihm, oder seiner Begleiter und Kalifen, Allahs Wohlgefallen sei mit ihnen, 
unbekannt waren. 

 
BISMILLAHI AR  
RAHMANI AR  
RAHIM "Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen"; jene Formel, mit der ein Muslim alle seine 

wesentlichen Handlungen beginnen sollte. 
 
 

D 
 
DARUD Bitte um Allahs Segen auf RASULULLAH, der Friede und Segen Allahs sei auf ihm. 
 
DIRHAM Silbermünze; 3,08 gr. Silber (Dinar: 4,4 gr. Gold). 
 
DHIKR auch Dhikrullah, "Gedenken Gottes". Dhikr kann auf vielerlei Weise geschehen und wird im allgemeinen von 

den Sufis als das Wesentliche allen spirituellen Lebens angesehen. 
 
DUAA Islamisches Bittgebet, bei dem die Arme mit nach oben gerichteten Handflächen bis zur Höhe der Schultern 

gehoben werden. 
 
DRAM 1/16 Unze = 1,772 Gramm 

F 
 
FAJR Frühe; Salaat ul Fajr: Morgengebet; eines der fünf täglichen Fardh Salaats. 
 
FARDH Verpflichtung; alles, was von der Shariat als verpflichtend zur Ausübung angegeben wird. 
 
FARDH  
UL KIFAAYA Kollektive Verpflichtung; wenn ein einzelner die Verpflichtung für alle übernimmt, ist dies für die 

Gemeinschaft ausreichend. 
 
FASID ungültig; rechtlich nichtig. 
 
FASIQ Übeltäter. 
 
FATIHA die Eröffnungssura im Qur'an (Al Hamd). 
 
FATWAA rechtliche Entscheidung, die von einem Gelehrten aufgrund der Beweisführung aus einer verläßlichen Quelle 

getroffen wurde. 
 
FAQIR Ein Armer. 
 
FIDYA Wiedergutmachung; Sühne für das Auslassen einer bestimmten religiösen Pflicht (Wajib) durch materielle 

Gaben, Bußgeld oder die Verrichtung einer religiösen Handlung. 
 
FIQH juristisches Studium der Shariat, systematische Erklärung und Interpretation der beiden Hauptquellen aller 

islamischen Rechtssprechung - des Qur'an und der Sunnat RASULULLAHs, der Friede und Segen Allahs sei 
auf ihm. 

 
FIRAUN Pharao; tyrannischer König Ägyptens zur Zeit des Musa (Moses, der Friede Allahs sei mit ihm). 
 
FISQ Übeltat, Vergehen. 
 

Wird   in - sha - Allah   fortgesetzt. 


